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Umfang des Versicherungs-
schutzes

§ 1 Welche Sachen sind versichert
und welche nicht?

1. Versichert sind die in dem Versicherungs-
schein bezeichneten Gebäude.

2. Mitversichert sind

a) Einbaumöbel/-küchen, die nicht serienmä-
ßig produziert, sondern individuell für das
Gebäude raumspezifisch geplant und gefer-
tigt sind,

b) auf dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Grundstück Klingel- und Briefkastenan-
lagen, Müllboxen sowie Terrassen,

c) auf dem im Versicherungsschein bezeichne-
ten Grundstück Carports, Gewächs- und Gar-
tenhäuser, Grundstückseinfriedigungen (auch
Hecken), Hof- und Gehwegbefestigungen,
Hundehütten, Masten- und Freileitungen so-
wie Wege- und Gartenbeleuchtungen

ca) in der Gleitenden Neuwertversicherung
bis 1 Prozent der Versicherungssumme 1914,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles für den Vertrag geltenden An-
passungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a);

cb) in den Fällen des § 11 bis 1 Prozent der
Versicherungssumme.

3. Zubehör ist mitversichert, soweit es sich in
dem Gebäude befindet oder außen an dem
Gebäude angebracht ist und für die Instand-
haltung eines versicherten Gebäudes oder zu
dessen Wohnzwecken genutzt wird.

4. Nicht versichert sind in das Gebäude nach-
träglich eingefügte – nicht aber ausgetausch-
te – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungsei-
gentümer auf seine Kosten beschafft oder
übernommen hat und für die er nach Verein-
barung mit dem Vermieter bzw. der Woh-
nungseigentümergemeinschaft das Risiko
trägt (Gefahrtragung). Die Versicherung die-
ser Sachen kann vereinbart werden.

§ 2 Welche Kosten sind versichert
und welche Aufwendungen
nicht?

1. Versichert sind die infolge eines Versiche-
rungsfalles (siehe § 4) notwendigen Kosten

a) für das Aufräumen und den Abbruch versi-
cherter Sachen (siehe § 1), für das Abfahren
von Schutt und sonstigen Resten dieser Sa-
chen zum nächsten Ablagerungsplatz und für
das Ablagern und Vernichten (Aufräumungs-
und Abbruchkosten),

b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung versicherter Sachen (siehe § 1) andere
Sachen bewegt, verändert oder geschützt
werden müssen (Bewegungs- und Schutzkos-
ten).

2. Versichert sind notwendige Kosten für
– auch erfolglose – Maßnahmen, die Sie zur
Abwendung eines unmittelbar drohenden
versicherten Schadens oder Minderung eines
Schadens für sachgerecht halten durften

(Schadenabwendungs- und Schadenminde-
rungskosten).

3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die
Entschädigung für versicherte Kosten gemäß
§ 2 Nr. 1 a) und 1 b) je Versicherungsfall
begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf
5 Prozent der Versicherungssumme 1914,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles für den Vertrag geltenden An-
passungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a);

b) in den Fällen des § 11 auf 5 Prozent der
Versicherungssumme.

4. Nicht versichert sind Aufwendungen für
Leistungen der Feuerwehr oder anderer Insti-
tutionen, die im öffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht
werden.

§ 3 In welchem Rahmen gilt
Mietausfall versichert?

1. Wir ersetzen

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufen-
der Mietnebenkosten, wenn Mieter von
Wohnräumen infolge eines Versicherungsfal-
les berechtigt sind, die Zahlung der Miete
ganz oder teilweise zu verweigern,

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräu-
men, die Sie selbst bewohnen und die infolge
eines Versicherungsfalles unbenutzbar ge-
worden sind, falls Ihnen die Beschränkung
auf einen benutzbar gebliebenen Teil der
Wohnung nicht zugemutet werden kann.

2. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung
wieder benutzbar ist, höchstens jedoch
für 12 Monate seit dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles. Mietausfall oder Mietwert werden
nur insoweit ersetzt, wie Sie die mögliche
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögern.

3. Für gewerblich genutzte Räume kann die
Versicherung des Mietausfalles oder des orts-
üblichen Mietwertes vereinbart werden.

§ 4 Welche Gefahren und Schäden
sind versichert?

1. Entschädigt werden versicherte Sachen
(siehe § 1), die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,
Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung (siehe § 5),

b) Leitungswasser (siehe § 6),

c) Sturm, Hagel ( siehe § 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infol-
gedessen abhanden kommen (Versicherungs-
fall).

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an
Rohren der Wasserversorgung und Frostschä-
den an sonstigen Leitungswasser führenden
Einrichtungen (siehe § 7).

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a), 1
c) oder 1 b) einschließlich Nr. 2 kann auch
einzeln versichert werden.

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen Schäden, die durch
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen,
Erdbeben oder Kernenergie *) entstehen.

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie
richtet sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von
Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge ver-
pflichtet und schließen hierfür Haftpflichtver-
sicherungen ab.

§ 5 Was ist unter Brand, Blitz-
schlag, Explosion und Implosion zu
verstehen?

1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen be-
stimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat und das sich aus eigener
Kraft auszubreiten vermag.

Mitversichert sind Brandschäden, die an den
versicherten Sachen dadurch entstehen, dass
sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Be-
arbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausge-
setzt werden.

2. Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen
eines Blitzes auf Sachen. Kurzschluss- und
Überspannungsschäden an elektrischen Ein-
richtungen sind nur versichert, wenn ein Blitz
unmittelbar auf versicherte Sachen (siehe §
1) aufgetroffen ist.

3. Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung
durch Ausdehnung von Gasen oder Dämpfen.

4. Implosion ist eine plötzliche Zerstörung
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck
infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Sengschäden sind nur versichert, wenn sie
durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Imp-
losion entstanden sind.

6. Ersatzlos gestrichen, da Versicherungs-
schutz gemäß Nr. 1 Satz 2 besteht.

7. Der Versicherungsschutz gegen Blitzschlag
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Kurzschluss- und Über-
spannungsschäden, die an elektrischen Ein-
richtungen entstanden sind, wenn der Blitz
nicht auf versicherte Sachen (siehe § 1) auf-
getroffen ist.

§ 6 Was ist unter Leitungswasser
zu verstehen?

1. Leitungswasser ist Wasser, das bestim-
mungswidrig ausgetreten ist aus

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserver-
sorgung oder den damit verbundenen Schläu-
chen,

b) mit den Zu- und Ableitungsrohren der
Wasserversorgung verbundenen Einrichtun-
gen,

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder
Dampfheizung sowie aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen,
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d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen,

e) Aquarien oder Wasserbetten.

2. Wasserdampf und wärmetragende Flüssig-
keiten (z. B. Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemit-
tel) sind dem Leitungswasser gleichgestellt.

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungs-
wasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch

a) Plansch- oder Reinigungswasser,

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes
Gewässer, Überschwemmung/Hochwasser
oder Witterungsniederschläge oder einen
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rück-
stau, es sei denn, es handelt sich um Lei-
tungswasserschäden durch einen hierdurch
verursachten Rohrbruch,

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der
Berieselungsdüsen wegen eines Brandes,
durch Druckproben oder durch Umbauten
oder Reparaturarbeiten an dem versicherten
Gebäude oder an der Sprinkler- oder Beriese-
lungsanlage,

d) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass
Leitungswasser (siehe Nr. 1) den Erdfall oder
Erdrutsch verursacht hat,

e) Schwamm,

f) Leitungswasser an versicherten Sachen
(siehe §1), soweit die Gebäude nicht bezugs-
fertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren
Zweck nicht benutzbar sind,

g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion,
Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und
5),

h) Sturm, Hagel (siehe § 8).

§ 7 Inwieweit sind Schäden durch
Rohrbruch oder Frost
versichert?

1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versi-
chert frostbedingte und sonstige Bruchschä-
den an Rohren

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitun-
gen),

b) der Warmwasser- oder Dampfheizung,

c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen,

d) von Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen.

Als innerhalb eines Gebäudes gilt nicht der
Bereich zwischen den Fundamenten unterhalb
des Gebäudes.

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter
Gebäude auch versichert Frostschäden an

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklo-
setts, Armaturen ( z. B. Wasser- und Absperr-
hähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsver-
schlüsse) oder ähnlichen Installationen,

b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an
vergleichbaren Teilen von Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen,

c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versi-
chert

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden
an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung
und an den Rohren der Warmwasserheizungs-,
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen, soweit diese Rohre der
Versorgung versicherter Gebäude oder Anla-
gen dienen und sich auf dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Grundstück befin-
den,

b) frostbedingte und sonstige Bruchschäden
an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung
und an den Rohren der Warmwasser- oder
Dampfheizung, die auf dem Versicherungs-
grundstück verlegt sind, aber nicht der Ver-
sorgung versicherter Gebäude oder Anlagen
dienen, oder die außerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks verlegt sind und der Ver-
sorgung versicherter Gebäude oder Anlagen
dienen, soweit Sie dafür die Gefahr tragen.

c) Die Bestimmungen von Nr. 3 b) gelten
nicht für Rohre, die ausschließlich gewerbli-
chen Zwecken dienen. Die Entschädigung zu
Nr. 3 b) ist, soweit vertraglich nicht etwas
anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall
begrenzt

ca) in der Gleitenden Neuwertversicherung
auf 1 Prozent der Versicherungssumme 1914,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles für den Vertrag geltenden An-
passungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a);

cb) in den Fällen des § 11 auf 1 Prozent der
Versicherungssumme.

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch
erstreckt sich nicht auf Schäden

a) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn,
dass Leitungswasser (siehe § 6 Nr. 1) den
Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat,

b) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit
die Gebäude noch nicht bezugsfertig sind
oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck
nicht benutzbar sind,

c) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implo-
sion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner
Teile oder seiner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a)
und 5),

d) Sturm, Hagel (siehe § 8).

§ 8 Wann besteht Versicherungs-
schutz gegen Sturm bzw. Hagel?

1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewe-
gung von mindestens Windstärke 8 (Windge-
schwindigkeit mind. 63 km/Stunde).

Ist diese Windstärke für das im Versiche-
rungsschein bezeichnete Grundstück nicht
feststellbar, so wird ein versichertes Sturmer-
eignis unterstellt, wenn Sie nachweisen, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung Schä-
den an anderen Gebäuden in einwandfreiem
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen
anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zu-
standes der versicherten Sachen (siehe § 1)
nur durch Sturm entstanden sein kann.

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen

a) durch unmittelbare Einwirkung des Stur-
mes auf versicherte Sachen (siehe § 1),

b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf versi-
cherte Sachen (siehe § 1) wirft,

c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a)
oder b) an versicherten Sachen (siehe § 1)
oder an baulich verbundenen Gebäuden.

3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 ent-
sprechend.

4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und
Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden

a) durch Sturmflut,

b) durch Lawinen oder Schneedruck,

c) durch Eindringen von Regen, Hagel,
Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungs-
gemäß geschlossene Fenster, Außentüren
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass
diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel ent-
standen sind und einen Gebäudeschaden dar-
stellen,

d) an Laden- und Schaufensterscheiben,

e) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit
die Gebäude nicht bezugsfertig sind oder we-
gen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht
benutzbar sind,

f) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implo-
sion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner
Teile oder seiner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a)
und 5).

§ 9 Welcher Wert gilt versichert
und wie passt sich Ihr Versiche-
rungsschutz an?

1. Versichert ist der ortsübliche Neubauwert
der im Versicherungsschein bezeichneten Ge-
bäude entsprechend seiner Größe und Aus-
stattung sowie seines Ausbaus ausgedrückt in
den Preisen des Jahres 1914 (Versicherungs-
wert 1914). Hierzu gehören auch Architek-
tengebühren sowie sonstige Konstruktions-
und Planungskosten.

2. Wenn sich durch wertsteigernde bauliche
Maßnahmen innerhalb der Versicherungsperi-
ode der Wert der Gebäude erhöht, besteht bis
zum Schluss der laufenden Versicherungspe-
riode auch insoweit Versicherungsschutz.

3. Wir passen den Versicherungsschutz gemäß
Nr. 1 an die Baukostenentwicklung an (siehe
§ 10 Nr. 2).

4. Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt
oder sonst dauernd entwertet sind, ist nur
noch der erzielbare Verkaufspreis ohne
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Grundstücksanteile versichert (gemeiner
Wert). Eine dauernde Entwertung liegt insbe-
sondere vor, wenn die Gebäude für ihren
Zweck nicht mehr zu verwenden sind.

§ 10  Was versteht man unter Glei-
tende Neuwertversicherung?
Wie wird die Prämie angepasst?

1. Grundlagen der Gleitenden Neuwertversi-
cherung sind der Versicherungswert 1914
(siehe § 9 Nr. 1) sowie der Anpassungsfaktor
(siehe Nr. 2 a.)

2. Die Prämie verändert sich entsprechend
der Anpassung des Versicherungsschutzes
(siehe § 9 Nr. 3) gemäß der Erhöhung oder
Verminderung des Anpassungsfaktors. Die
jeweils zu zahlende Jahresprämie wird be-
rechnet durch Multiplikation der bei Ver-
tragsabschluss vereinbarten Jahresgrundprä-
mie 1914 mit dem veränderten Anpassungs-
faktor.

a) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermin-
dert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden
Jahres für die in diesem Jahr beginnende Ver-
sicherungsperiode entsprechend dem Prozent-
satz, um den sich der jeweils für den Monat
Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisin-
dex für Wohngebäude und der für den Monat
April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohn-
index für das Baugewerbe verändert haben.
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt
bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Än-
derung des Baupreisindexes zu 80 Prozent
und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent
berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird
jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma
gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen
nach dem Komma errechnet und gerundet.

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach
dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl
ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

b) Sie können der Erhöhung der Prämie in-
nerhalb eines Monats, nachdem Ihnen die
Mitteilung über die Erhöhung des Anpas-
sungsfaktors zugegangen ist, durch schriftli-
che Erklärung widersprechen. Zur Wahrung
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Die
Versicherung bleibt dann als Neuwertversi-
cherung (siehe § 11) in Kraft, und zwar zur
bisherigen Prämie und mit einer Versiche-
rungssumme, die sich aus der Versicherungs-
summe 1914 multipliziert mit 1/100 des
Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der
im Mai des Vorjahres galt. In diesem Fall gilt
der Unterversicherungsverzicht (siehe § 12
Nr. 3) nicht mehr.

3. Ihr Recht auf Herabsetzung der Versiche-
rungssumme wegen erheblicher Überversiche-
rung bleibt unberührt.

4. Die in Rechnung gestellte Prämie enthält
die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten
haben.

§ 11  Welche anderen Versiche-
rungswerte können vereinbart wer-
den?

Abweichend von § 10 (Gleitende Neuwertver-
sicherung) können auch der Neuwert oder der
Zeitwert als Versicherungswert vereinbart
werden.

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert
des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architek-
tengebühren sowie sonstige Konstruktions-
und Planungskosten.

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert
abzüglich der Wertminderung durch Alter und
Abnutzung.

§ 12  Wie sollte die Versicherungs-
summe bemessen sein?
Unter welchen Voraussetzungen
gilt der Unterversicherungsverzicht
in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung?

1. Die vereinbarte Versicherungssumme soll
dem Versicherungswert entsprechen. Wird der
Versicherungswert nach Grundsätzen zur Er-
mittlung des Versicherungswertes 1914 er-
mittelt, so gelten die nachfolgenden Bestim-
mungen.

2. In der Gleitenden Neuwertversicherung
(siehe § 10) gilt die Versicherungssumme
1914 als richtig ermittelt, wenn

a) sie aufgrund einer von uns anerkannten
Schätzung eines Bausachverständigen festge-
setzt wird,

b) Sie im Antrag den Neubauwert in Preisen
eines anderen Jahres zutreffend angeben und
wir diesen Betrag umrechnen,

c) Sie Antragsfragen nach Größe, Ausbau und
Ausstattung des Gebäudes zutreffend beant-
worten und wir hiernach die Versicherungs-
summe 1914 berechnen,

d) Sie die Größe der Wohnfläche des Gebäu-
des in Quadratmetern zutreffend angeben
und wir hiernach die Versicherungssumme
1914 anhand unseres unternehmensspezifi-
schen Faktors je Quadratmeter Wohnfläche
berechnen.

3. Wird die nach Nr. 2 ermittelte Versiche-
rungssumme 1914 vereinbart, nehmen wir
abweichend von § 26 Nr. 9 keinen Abzug
wegen Unterversicherung vor (Unterversiche-
rungsverzicht).

4. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die
Beschreibung des Gebäudes und seiner Aus-
stattung gemäß Nr. 2 c) oder die Angabe der
Wohnflächengröße gemäß Nr. 2 d) von den
tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsab-
schluss abweicht und ist dadurch die Versi-
cherungssumme 1914 zu niedrig bemessen,
so gilt der Unterversicherungsverzicht gemäß
Nr. 3 nicht, wenn die abweichenden Angaben
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Ihrer-
seits beruhen.

5. Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr.
3 gilt ferner nicht, wenn der der Versiche-
rungssummenermittlung zugrunde liegende

Bauzustand nach Vertragsabschluss durch
wertsteigernde bauliche Maßnahmen verän-
dert wurde und die Veränderung uns  nicht
unverzüglich angezeigt wurde. Unberührt
bleibt die Vorschrift über Umfang und Anpas-
sung des Versicherungsschutzes gemäß § 9
Nr. 2.

Prämie, Versicherungsbeginn
und Laufzeit des Vertrages

§ 13  Wann beginnt der Versiche-
rungsschutz?
Was geschieht bei nicht rechtzeiti-
ger Zahlung der Erst- oder Einmal-
prämie?

1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem
im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn Sie die erste oder einmalige
Prämie rechtzeitig zahlen.

2. Die erste oder einmalige Prämie wird so-
fort nach Abschluss des Vertrages fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie
nach Erhalt des Versicherungsscheins und der
Zahlungsaufforderung oder nach Ablauf der
im Versicherungsschein genannten Wider-
spruchsfrist und Zahlungsaufforderung unver-
züglich erfolgt.

Ist Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, gilt als erste Prämie nur die erste
Rate der ersten Jahresprämie.

3. Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt.

4. Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie
nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag
zurücktreten, solange die Prämie nicht ge-
zahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn wir die
erste oder einmalige Prämie nicht innerhalb
von drei Monaten vom Fälligkeitstage an ge-
richtlich geltend machen.

§ 14  Was ist hinsichtlich der
Zahlung von Folgeprämien zu
beachten?

1. Die Folgeprämie ist, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist, am Monatsersten des
vereinbarten Prämienzeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu
dem im Versicherungsschein oder in der Prä-
mienrechnung angegebenen Zeitpunkt er-
folgt.

2. Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug,
es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten haben.

Wir können Sie schriftlich zur Zahlung auf-
fordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens einem Monat setzen.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
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diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungs-
aufforderung nach Nr. 2 Abs. 2 darauf hin-
gewiesen wurden.

4. Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, können wir
den Vertrag kündigen, wenn wir Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 Abs. 2 dar-
auf hingewiesen haben.

Haben wir gekündigt, und Sie zahlen nach
Erhalt der Kündigung innerhalb eines Monats
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag
fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem
Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi-
cherungsschutz.

§ 15  Was ist bei Vereinbarung des
Lastschriftverfahrens zu
beachten?

Ist die Einziehung der Prämie von einem Kon-
to vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig,
wenn die Prämie zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Fälligkeitstag eingezo-
gen werden kann und Sie einer berechtigten
Einziehung nicht widersprechen.

Konnte die fällige Prämie ohne Ihr Verschul-
den von uns nicht eingezogen werden, ist die
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverzüglich nach einer schriftlichen Zah-
lungsaufforderung durch uns erfolgt.

Haben Sie zu vertreten, dass die Prämie wie-
derholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen.

§ 16  Was geschieht, wenn die ver-
einbarte Ratenzahlung nicht ein-
gehalten wird?

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten
vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten
sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer
Rate im Verzug sind.

Ferner können wir für die Zukunft jährliche
Prämienzahlung verlangen.

§ 17  Für welchen Zeitraum wird
die Prämie bei vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung erhoben?

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages ha-
ben wir nur Anspruch auf den Teil der Prämie,
der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 18  Wie lange gilt der Vertrag?

1. Der Vertrag ist für den im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens
einem Jahr verlängert sich der Vertrag um
jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine
Kündigung zugegangen ist.

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als
einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es
einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

4. Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf
Jahren kann der Vertrag zum Ablauf des fünf-
ten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres
gekündigt werden; die Kündigung muss dem
Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res zugegangen sein.

5. Hat ein Realrechtsgläubiger uns sein
Grundpfandrecht angemeldet, so ist die Kün-
digung durch Sie nur wirksam, wenn Sie min-
destens einen Monat vor Ablauf des Versiche-
rungsvertrages nachgewiesen haben, dass in
dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätes-
tens zulässig war, das Grundstück nicht mit
einem Grundpfandrecht belastet war oder der
Realrechtsgläubiger dieser Kündigung zuge-
stimmt hat; diese Zustimmung darf nicht oh-
ne ausreichenden Grund verweigert werden.
Dies gilt nicht in den Fällen der §§ 19 und
20.

§ 19  Welche Auswirkungen hat die
Veräußerung des versicherten Ob-
jektes auf den bestehenden
Vertrag?
Welche Rechte und Pflichten erge-
ben sich für Sie und den Erwerber?

1. Nach einer Veräußerung tritt der Erwerber
mit Eintragung in das Grundbuch an Ihre
Stelle in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich
ergebenden Rechte und Pflichten ein. Das
Versicherungsverhältnis kann durch

a) den Erwerber gegenüber uns mit sofortiger
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode,

b) uns dem Erwerber gegenüber mit einer
Frist von einem Monat gekündigt werden.

2. Das Kündigungsrecht erlischt,

a) wenn wir es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausüben, in welchem
wir von der Veräußerung Kenntnis erlangt
haben,

b) wenn der Erwerber es nicht innerhalb eines
Monats nach dem Erwerb ausübt, wobei das
Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt,
in dem der Erwerber von der Versicherung
Kenntnis erlangt.

3. Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des
Erwerbs laufende Versicherungsperiode ent-
fällt, haften der Veräußerer und der Erwerber
als Gesamtschuldner. Eine Haftung des Er-
werbers für die Prämie entfällt, wenn das
Versicherungsverhältnis nach Nr. 1 gekündigt
wird. Im übrigen gilt § 17.

4. Die Veräußerung der versicherten Sachen
ist mit Eintragung in das Grundbuch vollzo-
gen und uns durch den Veräußerer oder den
Erwerber unverzüglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzei-
gepflicht besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsfall später als einen

Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem
die Anzeige uns hätte zugehen müssen, es sei
denn, diese Rechtsfolge steht außer Verhält-
nis zur Schwere des Verstoßes.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung
der Anzeigepflicht nicht weg, wenn uns die
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war,
in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müs-
sen.

Wenn die Anzeige nicht unverzüglich ge-
macht wird und wir vorher keine Kenntnis von
der Veräußerung hatten, haben Sie nach Ab-
lauf eines Monats seit dem Zugang der ver-
späteten Anzeige oder anderweitiger Kennt-
niserlangung durch uns wieder Versiche-
rungsschutz, wenn wir nicht vorher gekündigt
haben.

§ 20  Welches Kündigungsrecht
besteht nach dem Versicherungs-
fall?

1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfal-
les können wir oder Sie den Versicherungsver-
trag kündigen, es sei denn, die Höhe des
Schadens liegt unterhalb der vereinbarten
Selbstbeteiligung. Die Kündigung ist in Text-
form zu erklären. Sie muss dem Vertragspart-
ner spätestens einen Monat nach Auszahlung
oder Ablehnung der Entschädigung zugegan-
gen sein.

2. Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort
nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie kön-
nen jedoch bestimmen, dass die Kündigung
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres, wirksam wird.

3. Eine Kündigung durch uns wird einen Mo-
nat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

§ 21  Welches Kündigungsrecht
haben wir im Falle Ihrer Insolvenz?

Ist über Ihr Vermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet worden, können wir während der
Dauer des Insolvenzverfahrens den Versiche-
rungsvertrag in Textform kündigen. Die Kün-
digung wird einen Monat nach ihrem Zugang
wirksam.

Besondere Anzeigepflichten
und Obliegenheiten

§ 22  Welche Anzeigepflichten sind
bei Vertragsabschluss zu
beachten?

1. Sie oder Ihr Bevollmächtigter sind ver-
pflichtet, uns bei Abschluss des Vertrages alle
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstän-
de in Textform, wahrheitsgemäß und voll-
ständig anzuzeigen, insbesondere die im Ver-
sicherungsantrag gestellten Fragen ebenso zu
beantworten.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die ge-
eignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. Ein
Umstand, nach dem wir ausdrücklich und
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schriftlich gefragt haben, gilt im Zweifel als
gefahrerheblich.

Wird der Vertrag von einem Ihrer Bevollmäch-
tigten oder von einem Vertreter ohne Voll-
macht geschlossen und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so
behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

2. a) Unvollständige und unrichtige Angaben
zu den gefahrerheblichen Umständen berech-
tigen uns, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Um-
stand nicht oder unrichtig angezeigt wurde,
weil Sie sich der Kenntnis der Wahrheit arg-
listig entzogen haben.

Hatten Sie die gefahrerheblichen Umstände
anhand schriftlicher von uns gestellter Fragen
anzuzeigen, können wir wegen einer unter-
bliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur
zurücktreten, wenn dieser Umstand entweder
von Ihnen oder von Ihrem Bevollmächtigtem
arglistig verschwiegen wurde.

Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Mo-
nats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem wir von der Verletzung der An-
zeigepflicht Kenntnis erlangen. Der Rücktritt
erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

b) Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn wir
die nicht angezeigten gefahrerheblichen Um-
stände oder deren unrichtige Anzeige kann-
ten.

Dasselbe gilt, wenn Sie nachweisen, dass die
unrichtigen oder unvollständigen Angaben
weder von Ihnen noch von Ihrem Bevollmäch-
tigten schuldhaft gemacht wurden.

c) Ist der Versicherungsfall bereits eingetre-
ten, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn Sie nachweisen, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalles noch auf den Umfang der Leis-
tung Einfluss gehabt hat.

d) Im Fall des Rücktritts sind Sie und wir ver-
pflichtet, die empfangenen Leistungen zu-
rückzugewähren; eine Geldsumme ist vom
Zeitpunkt des Empfanges an entsprechend §
27 Nr. 2 zu verzinsen. Wir behalten aber un-
seren Anspruch auf den Teil der Prämie, der
im Zeitpunkt des Rücktritts der abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

3. Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen,
weil eine Anzeigepflicht Ihrerseits ohne Ver-
schulden verletzt wurde, haben wir, falls für
die höhere Gefahr eine höhere Prämie ange-
messen ist, auf diese Prämie ab Beginn der
laufenden Versicherungsperiode Anspruch.
Das Gleiche gilt, wenn uns bei Abschluss des
Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr
erheblicher Umstand nicht angezeigt worden
ist, weil er Ihnen nicht bekannt war.

Wird die höhere Gefahr nach den für unseren
Geschäftsbetrieb maßgebenden Grundsätzen
auch gegen eine höhere Prämie nicht über-
nommen, können wir den Versicherungsver-
trag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von einem Monat, nachdem wir von der An-
zeigepflichtverletzung Kenntnis erlangt ha-
ben, kündigen. Die Kündigung wird einen
Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Das Recht auf Prämienerhöhung oder Kündi-
gung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an geltend ge-
macht wird, in dem wir von der Verletzung
der Anzeigepflicht oder von dem nicht ange-
zeigten Umstand Kenntnis erlangt haben.

4. Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung über Gefahrumstände anzufech-
ten, bleibt unberührt.

§ 23  Was ist bei einer Gefahr-
erhöhung zu beachten?

1. Sie dürfen nach Antragstellung ohne unse-
re vorherige Zustimmung keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch
Dritte gestatten. Eine Gefahrerhöhung liegt
vor, wenn die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt
des Versicherungsfalles oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte
Inanspruchnahme von uns wahrscheinlicher
wären.

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vor-
liegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nachdem im An-
trag gefragt worden ist,

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil
eines Gebäudes nicht genutzt wird,

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durch-
geführt werden, die ein Notdach erforderlich
oder das Gebäude überwiegend unbenutzbar
machen,

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewer-
bebetrieb aufgenommen oder verändert wird.

2. Sobald Sie erkennen, dass eine von Ihnen
vorgenommene oder gestattete Veränderung
eine Gefahrerhöhung darstellt, müssen Sie
uns diese unverzüglich anzeigen.

Tritt nach Antragstellung eine Gefahrerhö-
hung unabhängig vom Ihrem Willen ein, müs-
sen Sie uns diese unverzüglich anzeigen, so-
bald Sie von der Gefahrerhöhung Kenntnis
erlangen.

3. Eine ohne unsere Zustimmung vorgenom-
mene Gefahrerhöhung berechtigt uns, den
Vertrag fristlos zu kündigen. Weisen Sie nach,
dass Sie die vorherige Zustimmung unver-
schuldet nicht eingeholt haben, wird die
Kündigung erst einen Monat nach ihrem Zu-
gang wirksam.

Eine unabhängig von Ihrem Willen eingetre-
tene Gefahrerhöhung berechtigt uns, den
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen.

Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn im
Zeitpunkt der Kündigung der Zustand wieder
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung
bestand.

Unser Kündigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausgeübt wird, in dem wir von der
Gefahrerhöhung Kenntnis erlangen.

4. Wird eine nachträglich angezeigte höhere
Gefahr nach den für unseren Geschäftsbetrieb

geltenden Grundsätzen nur für eine höhere
Prämie übernommen, haben wir anstelle des
Kündigungsrechts Anspruch auf diese Prämie
vom Zeitpunkt des Eintritts der Gefahrerhö-
hung an; dies gilt nicht, soweit wir für einen
Schaden wegen der Gefahrerhöhung keine
Entschädigung zu leisten haben.

Im Fall der Prämienerhöhung können Sie den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung zu dem Zeit-
punkt kündigen, zu dem die Prämienerhö-
hung wirksam werden würde.

5. Tritt nach der Gefahrerhöhung ein Versi-
cherungsfall ein, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz, wenn Sie

a) Ihre Pflichten aus Nr. 1 verletzt haben, es
sei denn, Sie trifft hieran kein Verschulden,

b) die Ihnen obliegende Anzeige nach Nr. 2
nicht unverzüglich gemacht haben und der
Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die An-
zeige uns hätte zugehen müssen, es sei denn,
dass uns zu diesem Zeitpunkt die Erhöhung
der Gefahr bekannt war.

Sie haben in diesen Fällen gleichwohl Versi-
cherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles unsere Kündigungsfrist abge-
laufen ist und wir nicht gekündigt haben
oder die Erhöhung der Gefahr weder Einfluss
auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch
auf den Umfang unserer Leistung gehabt hat.

6. Die Regelungen in Nr. 1 bis Nr. 5 finden
keine Anwendung, wenn

a) sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat,

b) nach den Umständen als vereinbart anzu-
sehen ist, dass das Versicherungsverhältnis
durch die Gefahrerhöhung nicht berührt wer-
den soll, oder

c) die Gefahrerhöhung in unserem Interesse
lag oder durch ein Ereignis veranlasst wurde,
für das wir eintrittspflichtig sind oder sie ei-
nem Gebot der Menschlichkeit entsprach.

§ 24  Welche Sicherheitsvorschrif-
ten müssen beachtet werden?

1. Sie haben

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder ver-
einbarten Sicherheitsvorschriften zu beach-
ten,

b) die versicherten Sachen, insbesondere was-
serführende Anlagen und Einrichtungen, Dä-
cher und außen angebrachte Sachen stets in
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und
Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen
zu lassen,

c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile
genügend häufig zu kontrollieren und dort
alle wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten,

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und
Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle wasser-
führenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten.
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2. Wird eine dieser Sicherheitsvorschriften
verletzt, haben Sie keinen Versicherungs-
schutz, wenn wir von unserem Recht
Gebrauch machen, den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats ab Kenntnis von der Verletzung
der Sicherheitsvorschrift fristlos zu kündigen.
Wir haben kein Kündigungsrecht und der Ver-
sicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die
Sicherheitsvorschrift unverschuldet verletzt
wurde.

Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz dann
nicht, wenn die Verletzung keinen Einfluss
auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder
den Umfang der uns obliegenden Leistung
gehabt hat.

3. Ist mit der Verletzung einer der Verpflich-
tungen eine Gefahrerhöhung verbunden, so
findet auch § 23 Anwendung.

§ 25  Welche Obliegenheiten sind
bei Eintritt des Versicherungsfalles
zu beachten?

1. Sie haben bei Eintritt eines Versicherungs-
falles (siehe § 4)

a) uns unverzüglich zu informieren und –
 soweit möglich – unsere Weisungen zur Scha-
denminderung/-abwendung einzuholen und
zu beachten,

b) uns und der zuständigen Polizeidienststelle
unverzüglich ein Verzeichnis abhanden ge-
kommener Sachen einzureichen,

c) die Schadenstelle möglichst so lange un-
verändert zu lassen, bis sie durch uns freige-
geben worden ist. Sind Veränderungen un-
umgänglich, sind zumindest die beschädigten
Teile bis zu einer Besichtigung durch uns auf-
zubewahren,

d) uns  – soweit möglich – jede Untersuchung
über Ursache und Höhe des Schadens und
über den Umfang der Entschädigungspflicht
zu gestatten sowie jede Auskunft dazu – auf
Verlangen schriftlich – zu erteilen und die
angeforderten Belege beizubringen.

2. Wird eine der in Nr. 1 genannten Oblie-
genheiten verletzt, verlieren Sie Ihren Vers i-
cherungsschutz, es sei denn, diese wurde we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

a) Bei grob fahrlässiger Verletzung behalten
Sie insoweit Ihren Versicherungsschutz, als
die Verletzung weder Einfluss auf die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch auf die
Bemessung der Leistung gehabt hat.

b) Hatte eine vorsätzliche Verletzung weder
auf die Feststellung des Versicherungsfalles
noch auf die Feststellung der Entschädigung
bzw. deren Umfang Einfluss, so bleiben wir
zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung
nicht geeignet war, unsere Interessen ernst-
haft zu beeinträchtigen oder wenn Sie kein
erhebliches Verschulden trifft.

c) Sind abhanden gekommene Sachen der
Polizeidienststelle nicht oder nicht unverzüg-
lich angezeigt, so können wir für diese Sa-
chen von der Entschädigungspflicht frei sein.

3. Ferner sind Sie – soweit zumutbar – ver-
pflichtet, uns Auskünfte zu möglichen An-

sprüchen gegenüber schadenverursachenden
Dritten zu erteilen.

Entschädigung

§ 26  Wie wird die Entschädigung
berechnet?

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

a) zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wie-
derherstellungskosten des Gebäudes (ein-
schließlich der Architektengebühren sowie
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten)
bei Eintritt des Versicherungsfalles, in der
Zeitwertversicherung der Neuwert abzüglich
der Wertminderung durch Alter und Abnut-
zung,

b) Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder
sonst dauernd entwertet sind, der erzielbare
Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile,

c) beschädigten Gebäuden oder sonstigen
beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten bei Eintritt des Versicherungsfal-
les zuzüglich einer durch die Reparatur nicht
auszugleichenden Wertminderung, höchstens
jedoch der Versicherungswert bei Eintritt des
Versicherungsfalles,

d) zerstörten oder abhanden gekommenen
sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungs-
preis von Sachen gleicher Art und Güte im
neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles, in der Zeitwertversicherung
der Neuwert abzüglich der Wertminderung
durch Alter und Abnutzung.

2. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1
angerechnet.

3. Ersetzt werden auch die notwendigen
Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwi-
schen dem Eintritt des Versicherungsfalles
und der Wiederherstellung. Veranlassen Sie
nicht unverzüglich die Wiederherstellung,
sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu
ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher
Wiederherstellung entstanden wären. Mehr-
kosten infolge von Betriebsbeschränkungen
oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

4. Ersetzt werden auch die notwendigen
Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
auf der Grundlage bereits vor Eintritt des
Versicherungsfalles erlassener Gesetze und
Verordnungen.

Darf die Wiederherstellung der versicherten,
vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund
behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen
nur an anderer Stelle erfolgen, so sind da-
durch entstehende Mehrkosten nur in dem
Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei
Wiederherstellung an bisheriger Stelle ent-
standen wären.

Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung
vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt
wurden, sind die dadurch entstehenden
Mehrkosten nicht versichert.

Dürfen wieder verwertbare Reste der versi-
cherten, vom Schaden betroffenen Sachen
infolge behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nicht mehr verwertet werden,
so sind dadurch entstehende Mehrkosten
nicht versichert.

Die Entschädigung ist  - sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist -  je Versicherungsfall
begrenzt

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf
5 Prozent der Versicherungssumme 1914,
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles für den Vertrag geltenden An-
passungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a);

b) in den Fällen des § 11 auf 5 Prozent der
Versicherungssumme.

5. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt,
wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind; das
gleiche gilt, wenn Sie die Mehrwertsteuer
tatsächlich nicht gezahlt haben.

6. Für die Berechnung der Entschädigung
versicherter Kosten ( siehe § 2) und versicher-
ten Mietausfalls (siehe § 3) gilt Nr. 5 ent-
sprechend.

7. In der Gleitenden Neuwertversicherung
und der Neuwertversicherung erwerben Sie
den Anspruch auf Zahlung des Teils der Ent-
schädigung, der den Zeitwertschaden über-
steigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald
Sie innerhalb von drei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles sicherstellen, dass Sie
die Entschädigung verwenden werden, um
versicherte Sachen in gleicher Art und
Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle
wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen.
Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu
vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an
anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland wiederhergestellt werden.

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der
Entschädigung nach Nr. 1 a), c) und d) ab-
züglich der Wertminderung durch Alter und
Abnutzung.

8. In der Neu- und Zeitwertversicherung ist
die Gesamtentschädigung für versicherte Sa-
chen (siehe § 1), versicherte Kosten (siehe §
2) und versicherten Mietausfall (siehe § 3) je
Versicherungsfall auf die Versicherungssum-
me begrenzt. Schadenabwendungs- und
Schadenminderungskosten, die auf unsere
Weisung entstanden sind, werden unbegrenzt
ersetzt.

9. Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt
des Versicherungsfalles in der Gleitenden
Neuwertversicherung (siehe § 10), in der
Neu- und Zeitwertversicherung sowie in der
Versicherung zum gemeinen Wert (siehe § 9
Nr. 4) niedriger als der Versicherungswert der
versicherten Sachen (Unterversicherung), wird
die Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem Ver-
hältnis von Versicherungssumme zum Versi-
cherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssum-
me dividiert durch den Versicherungswert.
Entsprechendes gilt für die Berechnung versi-
cherter Kosten (siehe § 2) und versicherten
Mietausfalles (siehe § 3).

Bei der Ermittlung von Versicherungssumme
und Versicherungswert sind wertsteigernde
bauliche Maßnahmen gemäß § 9 Nr. 2 zu
berücksichtigen.
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§ 27  Wann wird die Entschädi-
gung fällig?

1. Steht Ihr Anspruch dem Grunde und der
Höhe nach fest, so ist die Entschädigung in-
nerhalb von 2 Wochen zu zahlen. Sie können
einen Monat nach Meldung des Schadens den
Betrag als Abschlagzahlung beanspruchen,
der nach Lage der Sache mindestens zu zah-
len ist.

2. Für die Verzinsung gilt:

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht
innerhalb eines Monats nach Meldung des
Schadens geleistet wird – seit Anzeige des
Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausge-
hende Teil der Entschädigung (siehe § 26 Nr.
7) ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in wel-
chem Sie die Voraussetzungen nach § 26 Nr.
7 nachgewiesen haben.

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Ba-
siszinssatz der Europäischen Zentralbank und
beträgt mindestens 4 Prozent und höchstens
6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus rechtl i-
chen Gründen ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Ent-
schädigung fällig.

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2
a) und b) ist gehemmt, solange infolge Ihres
Verschuldens die Entschädigung nicht ermit-
telt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Wir können die Zahlung aufschieben, so-
lange

a) Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung
bestehen,

b) gegen Sie oder einen Ihrer Repräsentanten
aus Anlass des Versicherungsfalles ein be-
hördliches oder strafgerichtliches Verfahren
läuft.

5. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vor-
schriften über die Sicherung des Realkredits.

§ 28  Wann entfällt unsere Ent-
schädigungspflicht aus besonderen
Gründen?

1. Haben Sie uns arglistig über Tatsachen,
die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, getäuscht
oder dies versucht, so sind wir von der Ent-
schädigungspflicht frei. Ist die Täuschung
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Be-
truges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als
bewiesen.

2. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn
Sie den Schaden vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt haben. Ist die Herbeifüh-
rung des Schadens gemäß Satz 1 durch ein
rechtskräftiges Strafurteil wegen vorsätzlicher
Brandstiftung festgestellt, so gilt die vorsätz-
liche Herbeiführung eines Brandschadens als
bewiesen.

Sonstige Vertragsbestim-
mungen

§ 29  Was ist bei einer Über-
versicherung zu beachten?

1. Ist die Versicherungssumme höher als der
Versicherungswert (siehe § 9), können Sie
und wir verlangen, dass die Versicherungs-
summe dem Versicherungswert unverzüglich
angepasst und die Prämie entsprechend her-
abgesetzt wird.

2. Schließen Sie den Vertrag in der Absicht,
sich aus der Überversicherung einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
der Vertrag ab Beginn nichtig.

§ 30  Was geschieht bei einer
Doppelversicherung oder Mehr-
fachversicherung?

1. Doppelversicherung liegt vor, wenn eine
versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr in
mehreren Verträgen versichert ist und entwe-
der die Versicherungssummen zusammen den
Versicherungswert übersteigen oder aus an-
deren Gründen die Summe der Entschädigun-
gen, die aufgrund jedes einzelnen Vertrages
ohne Bestehen der anderen Versicherungen
zu zahlen wäre, den Gesamtschaden über-
steigt. Die Versicherer sind in der Weise als
Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für
den Betrag aufzukommen hat, dessen Zah-
lung ihm nach seinem Vertrage obliegt; Sie
können aber im Ganzen nicht mehr als den
Betrag des Ihnen entstandenen Schadens
verlangen. Dies gilt auch, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

2. Wenn die Doppelversicherung zustande
gekommen ist, ohne dass Sie dies wussten,
können Sie die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme des später geschlossenen Ver-
trages bzw. dessen Aufhebung verlangen. Bei
einer Herabsetzung der Versicherungssumme
ist die Prämie entsprechend zu mindern. Die
Herabsetzung oder Aufhebung wird mit dem
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in
der sie verlangt wird. Das Recht auf Herab-
setzung oder Aufhebung erlischt, wenn Sie es
nicht unverzüglich geltend machen, nachdem
Sie von der Doppelversicherung Kenntnis er-
langen.

3. Haben Sie eine Doppelversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene
Vertrag nichtig.

4. Erlangen Sie aus anderen Versicherungs-
verträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus vor-
liegendem Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag
nur in dem vorliegenden Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre.

§ 31  Was gilt bei Sachverständi-
genverfahren?

1. Sie können nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles durch einseitige Erklärung uns
gegenüber verlangen, dass die Höhe des

Schadens durch Sachverständige festgestellt
wird. Ein solches Sachverständigenverfahren
können Sie und wir auch vereinbaren. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Ver-
einbarung auf weitere Feststellungen zum
Versicherungsfall ausgedehnt werden.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sach-
verständigen und kann dann die andere unter
Angabe des von ihr genannten Sachverstän-
digen schriftlich auffordern, den zweiten
Sachverständigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverständige nicht innerhalb zwei
Wochen nach Empfang der Aufforderung be-
nannt, so kann ihn die auffordernde Partei
durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Auffor-
derung ist auf diese Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen schrift-
lich vor Aufnahme ihrer Feststellungen einen
dritten Sachverständigen als Obmann. Eini-
gen sie sich nicht, so wird der Obmann auf
Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Wir dürfen als Sachverständige keine Per-
sonen benennen, die Mitbewerber von Ihnen
sind oder mit Ihnen in dauernder Geschäfts-
verbindung stehen; ferner keine Personen, die
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern
angestellt sind oder mit ihnen in einem ähn-
lichen Verhältnis stehen.
Dies gilt entsprechend für die Benennung
eines Obmannes durch die Sachverständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen
müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädig-
ten und abhanden gekommenen versicherten
Sachen sowie deren Wiederbeschaffungspreis
gemäß § 26 Nr. 1 a), c) und d) und den Zeit-
wert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles,

b) bei beschädigten versicherten Sachen die
Beträge gemäß § 26 Nr. 1 d),

c) alle sonstigen gemäß § 26 Nr. 1 und Nr. 2
maßgebenden Tatsachen, insbesondere die
Restwerte der von dem Schaden betroffenen
versicherten Sachen,

d) die nach § 2 versicherten Kosten sowie
den nach § 3 versicherten Mietausfall,

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffe-
nen versicherten Sachen, wenn kein Unterver-
sicherungsverzicht gegeben ist.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden
Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen.
Weichen die Feststellungen voneinander ab,
so übergeben wir sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig
gebliebenen Punkte.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachver-
ständigen. Die Kosten des Obmannes tragen
beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen
oder des Obmannes sind für Sie und uns  ver-
bindlich. Aufgrund dieser Feststellungen be-
rechnen wir die Entschädigung, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der
wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
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§ 32  Was gilt, wenn mehrere
Personen Versicherungsnehmer
sind?

Besteht der Vertrag mit mehreren Versiche-
rungsnehmern, so muss sich jeder Versiche-
rungsnehmer Kenntnis und Verhalten der üb-
rigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen.

§ 33  Welche Besonderheiten
gelten bei Gemeinschaften
von Wohnungseigentümern?

1. Sind wir bei Verträgen mit einer Gemein-
schaft von Wohnungseigentümern wegen des
Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer
leistungsfrei (siehe §§ 22, 23, 24, 25, 28
und 34), so können wir uns hierauf gegen-
über den übrigen Wohnungseigentümern
nicht berufen. Die übrigen Wohnungseigen-
tümer können verlangen, dass wir sie auch
insoweit entschädigen, als wir gegenüber
einzelnen Miteigentümern leistungsfrei sind,
sofern diese zusätzliche Entschädigung zur
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen
Eigentums verwendet wird. Der Wohnungsei-
gentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, uns diese
Mehraufwendungen zu erstatten.

2. Haften wir nach den gesetzlichen Bestim-
mungen im Rahmen der Feuerversicherung
dem Realgläubiger trotz Leistungsfreiheit
wegen Ihres Verhaltens, so sind wir zur Zah-
lung einer zusätzlichen Entschädigung (siehe
Nr. 1 Satz 2) nicht verpflichtet. Wir sind ver-
pflichtet, auf eine kraft Gesetzes auf ihn
übergegangene Gesamthypothek/Gesamt-
grundschuld zu verzichten und dabei mitzu-
wirken, dass der Verzicht auf Kosten der
Wohnungseigentümer in das Grundbuch ein-
getragen wird. In diesem Fall ist der Woh-
nungseigentümer, in dessen Person der Ver-
wirkungsgrund vorliegt, verpflichtet, uns die
für seinen Eigentumsanteil und sein Sonder-
eigentum an den Realgläubiger erbrachten
Leistungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigen-
tum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 34  Was ist bei der Versicherung
für fremde Rechnung zu beachten?

1. Schließen Sie die Versicherung im eigenen
Namen für einen anderen (Versicherter) ab,
so können nur Sie und nicht der Versicherte
die Rechte aus diesem Vertrag ausüben. Das
gilt auch dann, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

2. Wir können vor Zahlung der Entschädigung
an Sie den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Ihrer Zustimmung verlan-
gen.

3. Das Verhalten und die Kenntnis des Versi-
cherten werden mit Ihrem Verhalten und Ihrer
Kenntnis gleichgestellt.

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt
es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wis-
sen abgeschlossen worden ist oder eine
rechtzeitige Benachrichtigung durch Sie nicht
angebracht war.

5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt
es dagegen an, wenn Sie den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und uns
nicht darüber informiert haben.

§ 35  Welche Auswirkungen haben
Kenntnis und Verhalten Ihrer Rep-
räsentanten?

Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhal-
ten Ihrer Repräsentanten im Rahmen von §§
22, 23, 24, 25, 28, 33 und 34 zurechnen
lassen.

§ 36  (Nicht belegt)

§ 37  Wann verjähren die Ansprü-
che aus dem Vertrag?

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag verjähren in zwei Jahren. Die Frist be-
ginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die
Leistung verlangt werden kann.

2. Ist ein Anspruch von Ihnen bei uns ange-
meldet worden, zählt der Zeitraum von der
Anmeldung bis zum Zugang unserer schriftli-
chen Entscheidung bei der Fristberechnung
nicht mit.

§ 38  Wie können Sie den Verlust
von Ansprüchen vermeiden?

1. Sie haben keinen Anspruch auf Versiche-
rungsschutz, wenn Sie diesen Anspruch nicht
innerhalb von sechs Monaten gerichtlich gel-
tend machen.

2. Die Frist beginnt mit dem Zugang unserer
schriftlichen Ablehnung. Die Rechtsfolgen der
Fristversäumnis treten nur ein, wenn wir da-
bei auf die Notwendigkeit der fristgerechten
gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen
haben.

§ 39  Welches Gericht ist zustän-
dig?

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag
gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach unserem Sitz oder unserer
für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Hat ein Versicherungsagent
am Zustandekommen des Vertrages mitge-
wirkt, ist auch das Gericht des Ortes zustän-
dig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit
der Vermittlung oder des Abschlusses seine
gewerbliche Niederlassung oder – bei Fehlen
einer gewerblichen Niederlassung – seinen
Wohnsitz hatte.

2. Klagen unsererseits gegen Sie können bei
dem für Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht
erhoben werden. Soweit es sich bei dem Ver-
trag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, können wir unsere Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht gel-
tend machen.

§ 40  Was ist bei Mitteilungen an
uns zu beachten?
Was gilt bei Änderungen Ihrer An-
schrift?

1. Alle für uns bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sind in Textform abzugeben. Sie
sollen an unsere Hauptverwaltung oder an
die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.

2. Haben Sie uns eine Änderung Ihrer An-
schrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die Ihnen gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte uns bekann-
te Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, in dem sie Ihnen ohne die
Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beför-
derung zugegangen sein würde.

3. Haben Sie die Versicherung für Ihren Ge-
werbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung
die Bestimmungen der Nr. 2. entsprechende
Anwendung.

§ 41  Welches Recht findet
Anwendung?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.


